
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Salzburg 2000/12/05
7/11279/2-2000th

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.2000

Rechtssatz

Um den P,ichten als Zulassungsbesitzer gemäß § 103 Abs 1 Z 3 lit a KFG nachzukommen, darf sich dieser nicht nur auf

die Auskunft der Personalleasing6rma verlassen, dass der zur Verfügung gestellte Lenker auch die entsprechende

Lenkberechtigung bzw den erforderlichen Gefahrgutausweis besitzt. Vielmehr hätte er zumindest bei der ersten

Übergabe eines 6rmeneigenen Kraftfahrzeuges an den zur Verfügung gestellten Lenker sich von diesem seine

Lenkberechtigung vorweisen lassen müssen. Indem der Zulassungsbesitzer dies nicht getan hat, ist ihm zumindest

leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

Schlagworte

Verschulden; Um seinen Pflichten als Zulassungsbesitzer gemäß § 103 Abs 1 Z 3 lit a KFG nachzukommen, darf er sich

nicht nur auf die Auskunft der Personalleasingfirma verlassen, dass der zur Verfügung gestellte Lenker auch die

entsprechende Lenkberechtigung bzw den erforderlichen Gefahrgutausweis besitzt

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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